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SHGT - info - intern Nr. 348/21 
Coronavirus: Aktuelle Informationen 

 
- Neues Konzept für Kinderbetreuung ab 23. August 2021 
- Quarantäne, Testungen und Maskenpflicht im Bereich Schule 
- Neufassung des Bußgeldkataloges zur Corona-Bekämpfungsverordnung 

 
 
Neues Konzept für Kinderbetreuung ab 23. August 2021 
Das Landesjugendamt im Sozialministerium hat am 18. August 2021 für die Kinder-
betreuung (Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege) neue Empfehlungen 
zur Umsetzung der frühkindlichen Bildung und Betreuung unter Pandemiebedingun-
gen verschickt. Dies steht auch im Zusammenhang mit der Streichung der Vorschrif-
ten für den eingeschränkten Regelbetrieb in der am 23. August in Kraft tretenden 
Neufassung der Corona-Bekämpfungsverordnung (siehe dazu info - intern Nr. 
346/21). Diesem info - intern sind beigefügt: 
• als Anlage 1 ein entsprechendes Anschreiben des Landesjugendamtes an die 

Einrichtungsträger, Kommunen, Eltern und Kindertagespflegepersonen 
• als Anlage 2 das Konzept „Frühkindliche Bildung und Betreuung in Schleswig-

Holstein unter Pandemiebedingungen – Aufrechterhaltung des zentralen Bil-
dungs- und Betreuungsangebotes mit bestmöglichem Schutz für alle Beteiligten“: 
dieses beschreibt die grundlegenden Rahmenbedingungen für die Kinderbetreu-
ung und für das Handeln im Fall einer Infektion 

• als Anlage 3 die „Empfehlungen für eine gelingende Umsetzung des Regelbe-
triebs in Kitas unter den aktuellen Bedingungen der Covid-19-Pandemie“: diese 
geben eine konkrete Handlungsorientierung und Checklisten mit Bezug auf Kin-
der, Mitarbeitende, Eltern und Räumlichkeiten 

• als Anlage 4 die Beschreibung des in der Kinderbetreuung für die Feststellung 
von Quarantänepflichten von Kontaktpersonen zu positiv Getesteten anzuwen-
denden Verfahrens. Dies ist eine leicht überarbeitete Fassung desjenigen Doku-
ments, das wir bereits als Anlage 3 zu info - intern Nr. 346/21 übersandt hatten. 
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Quarantäne, Testungen und Maskenpflicht im Bereich Schule 
Das Bildungsministerium hat die Schulleitungen über aktuelle Entwicklungen in den 
Bereichen Quarantänepflicht, Testungen und Maskenpflicht informiert. Diesem info-
intern sind beigefügt 
• als Anlage 5 das Schreiben des Bildungsministeriums an die Schulleitungen und 
• als Anlage 6 eine Darstellung des im Bereich Schule für die Feststellung von 

Quarantänepflichten von Kontaktpersonen zu positiv Getesteten anzuwendenden 
Verfahrens. Dieses entspricht dem Verfahren im Bereich Kinderbetreuung (siehe 
Anlage 4 zu diesem info-intern bzw. Anlage 3 zu info-intern Nr. 346/21). 

 
Folgende Informationen sind hervorzuheben: 
• Die Schulleitungen werden über den neuen Erlass zur Anordnung der Absonde-

rung (Isolation oder Quarantäne) des Gesundheitsministeriums vom 17. August 
2021 und dessen Folgen für die Schulen informiert (siehe dazu info-intern Nr. 
346/21). Auf die erneute Beifügung des Erlasses wird hier verzichtet. Maßgeblich 
ist die entsprechende Allgemeinverfügung des jeweiligen Kreises. 

• Am 20. August 2021 ist mit einer Änderung der Schulen-Coronaverordnung zu 
rechnen, die am 21. August in Kraft tritt. Dabei wird diese Verordnung um 4 Wo-
chen verlängert. Die Maskenpflicht in Innenräumen mit den bestehenden Aus-
nahmemöglichkeiten und die Testpflicht werden dabei fortbestehen. 

• Die Schulleitungen werden daran erinnert, rechtzeitig bei der GMSH die benötig-
ten Mengen an Schnelltests zu bestellen. Sollte ein Mangel an Tests eintreten, 
sollen sich die Schulleitungen umgehend bei der Schulaufsicht bzw. der GMSH 
melden. 

 
 
Neufassung des Bußgeldkataloges zur Corona-Bekämpfungsverordnung 
Nach der Neufassung der Corona-Bekämpfungsverordnung (siehe info-intern Nr. 
346/21) hat die Landesregierung auch den Bußgeldkatalog zur Corona-
Bekämpfungsverordnung angepasst (siehe zuletzt info-intern Nr. 322/21). Die Neu-
fassung ist als Anlage 7 beigefügt. Damit werden insbesondere Bußgeldrahmen für 
Verstöße gegen die neuen Testpflichten geschaffen und weitere redaktionelle An-
passungen an die neue Bekämpfungsverordnung bzw. redaktionelle Korrekturen 
vorgenommen. Außerdem wurde der Bußgeldrahmen für eine falsche Selbstauskunft 
im Rahmen des Schultestkonzepts erhöht. 
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